
Entschließung der 82. Konferenz 

der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 
am 28./29. September 2011 in München 

 
 

Datenschutz bei sozialen Netzwerken jetzt verwirklichen! 

 

 

Anlässlich der aktuellen Diskussionen um den Datenschutz bei sozialen Netzwerken, 

wie beispielsweise Facebook, stellt die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Länder klar, dass sich die Anbieter solcher Plattformen, die auf den 

europäischen Markt zielen, auch dann an europäische Datenschutzstandards halten 

müssen, wenn sie ihren Sitz außerhalb Europas haben.  

 

Die Konferenz stellt insbesondere fest, dass die direkte Einbindung von Social-

Plugins beispielsweise von Facebook, Google+, Twitter und anderen Plattformbetrei-

bern in die Webseiten deutscher Anbieter ohne hinreichende Information der Inter-

net-Nutzenden und ohne Einräumung eines Wahlrechtes nicht mit deutschen und 

europäischen Datenschutzstandards in Einklang steht. Die aktuelle von Social-

Plugin-Anbietern vorgesehene Funktionsweise ist unzulässig, wenn bereits durch 

den Besuch einer Webseite und auch ohne Klick auf beispielsweise den „Gefällt-mir“-

Knopf eine Übermittlung von Nutzendendaten in die USA ausgelöst wird, auch wenn  

die Nutzenden gar nicht bei der entsprechenden Plattform registriert sind. 

 

Die Social-Plugins sind nur ein Beispiel dafür, wie unzureichend einige große Betrei-

ber sozialer Plattformen den Datenschutz handhaben. So verwendet Facebook mitt-

lerweile Gesichtserkennungs-Technik, um Bilder im Internet bestimmten Personen 

zuzuordnen; Betroffene können sich dem nur mit erheblichem Aufwand entziehen. 

Sowohl Facebook als auch Google+ verlangen, dass die Nutzenden sich identifizie-

ren, obwohl nach deutschem Recht aus guten Gründen die Möglichkeit zumindest 

einer pseudonymen Nutzung solcher Dienste eröffnet werden muss.  

 

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder fordern daher alle öffentli-

chen Stellen auf, von der Nutzung von Social-Plugins abzusehen, die den geltenden 
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Standards nicht genügen. Es kann nicht sein, dass die Bürgerinnen und Bürger, die 

sich auf den Seiten öffentlicher Stellen informieren wollen, mit ihren Daten dafür be-

zahlen. Unbeschadet der rechtlichen Verantwortung sollten die öffentlichen Stellen 

auf solchen Plattformen keine Profilseiten oder Fanpages einrichten. 

 

Die Obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich 

haben bereits 2008 und zuletzt 2010 in Beschlüssen Anforderungen an die daten-

schutzkonforme Gestaltung sozialer Netzwerke formuliert. Die Konferenz der Daten-

schutzbeauftragten fordert die Anbieter sozialer Netzwerke auf, diese Beschlüsse 

umzusetzen, soweit dies noch nicht geschehen ist. In diesem Zusammenhang unter-

stützen die Datenschutzbeauftragten Bestrebungen zur Entwicklung von technischen 

Lösungen zur datenschutzkonformen Gestaltung von Webangeboten. 

 

Bedauerlicherweise hat die Bundesregierung ihrer schon im letzten Jahr gemachten 

Ankündigung, gesetzgeberische Maßnahmen gegen die Profilbildung im Internet vor-

zuschlagen, keine Taten folgen lassen. Der bloße Verweis darauf, dass die 

Diensteanbieter Selbstverpflichtungen eingehen sollten, wird dem akuten Schutzbe-

darf der immer zahlreicher werdenden Nutzerinnen und Nutzer nicht gerecht. Die 

Konferenz der Datenschutzbeauftragten unterstützt den Gesetzentwurf des Bundes-

rates zur Änderung des Telemediengesetzes (BT-Drs. 17/6765) als einen Schritt in 

die richtige Richtung.  

 


